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An die

Evang. Dekanatämter,
landeskirchI. Einrichtungen und Werke,
KirchI. Verwaltungsstellen und
Großen Kirchenpflegen

Betr.: Kostenregelung bei Freizeiten sowie bei Tagungen und
Kursen mit mehr als 48 Stunden Dauer

'-./
Beil.: Mehrfertigungen für die Pfarrämter

Die Aufwendungen für hauptamtliche kirchliche Mitarbeiter bei der Vorbereitung, Durchführung und Leitung
von Freizeiten sowie bei länger als 48 Stunden dauernden Tagungen und Kursen wurden bisher sehr unterschied-
lich abgereehnet7-Mit~ttng-cv0m4,<-A-priI1976 Wif(H!-esflal~~eREie~eluAg-iA-cKraft7gese~ -

Die anfallenden Reisekosten (Tage- und Übernachtungsgeld bzw. Zehrvergütung) werden nach den
geltenden Bestimmungen gewährt. Die Aufwendungen sind den Kosten der betreffenden Maßnahme
zuzurechnen und in der Vorkalkulation der Teilnehmerbeiträge zu berücksichtigen. Diese Regelung
bedeutet eine Verlagerung des Kostenaufwands vom Anstellungsträger auf die Freizeitkasse. Haushalts-
mittel können daher in der Regel nicht mehr eingesetzt werden.
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